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Beschlussentwurf

Die Fraktion FDP/Bündnis 90/Die Grünen beantragt zu prüfen, ob die Lange Straße 
in Köthen von der Einmündung Leopoldstraße/Theaterstraße und Springstraße bis 
zum Übergang in die Bernhard-Kellermann-Straße und Bernburger Straße auf 
30 km/Stunde zu begrenzen ist.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 45 Abs. 9 StVO



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In der Straße befinden sich vier soziale Einrichtungen. Drei von ihnen betreuenKinder im U3-
Bereich. Das heißt, in der Bring- und Abholzeit besteht ein höheres Risiko, sowohl für die 
Familien als auch für die Pkw- und Lkw-Fahrer, in einen Unfall verwickelt zu werden. Eine 
Lärmreduzierung wäre für alle vier Einrichtungen und ebenso für die Anwohner 
wünschenswert.






  


  


                      Anlage 1  


  


  


Einleitend ist darauf zu verweisen, dass das Straßenverkehrsrecht eine Aufgabe des übertragenden 


Wirkungskreises ist. Infolge dessen können aus dem Kreis der Kommunalpolitik nur Anregungen 


gegeben werden. Die Erteilung von Prüfaufträgen und/oder Beschlussfassungen hierüber sind nicht 


möglich.  


Gern werden aber Anregungen entgegen genommen.  


Derzeit steht die Erarbeitung des Parkraumkonzeptes für die Stadt an. Zu einem bestimmten 


Bearbeitungsstand wird die Politik/Stadtrat mit einbezogen, um gemeinsam zum Ziel zu kommen.  


Danach soll dann ein weiteres Konzept zu Papier gebracht werden, dass Tempo-30-Zonen, 


Streckenabschnitte mit 30 km/h sowie verkehrsberuhigte Bereiche zum Thema hat. Auch hier wird ab 


einem bestimmten Bearbeitungsstand die Politik mit eingebunden, um ebenso Anregungen zu erhalten 


und diese mit einzubinden.  


  


  


 I.  Derzeitige Rechtslage   


   
Die Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) trat am 14. Dezember 2016 in 


Kraft. Mit dieser Änderung wurden die bisher hohen Anforderungen für eine streckenbezogene 


Anordnung von Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen abgesenkt.   


  


Nach einer Verfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, über welche der Landkreis 


Anhalt-Bitterfeld die Stadt Köthen (Anhalt) am 07.02.2017 in Kenntnis setzte, ist insbesondere zur 


Änderung des § 45 Abs. 9 StVO mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr vereinbart 


worden, dass ein Erlass herausgegeben wird, der eine einheitliche Rechtsanwendung der neuen 


Vorschrift sicherstellen soll. Eine Umsetzung der geänderten Fassung kann somit momentan mangels 


erforderlicher Ausführungsvorschriften nicht erfolgen. Entscheidungen, auch über bereits vorliegende 


Anträge, sind bis zur Vorlage dieses Erlasses zurück zu stellen.  


Die  beantragte  Beschränkung  eines  Streckenabschnittes  auf  30  km/h  selbst  ist  im  


§ 45 Abs. 9 Nr. 6 StVO geregelt.  


  


 II.  Bezug zum Sachverhalt  


  


  


Der Erlass oder die Ablehnung einer verkehrsbehördlichen Anordnung erfolgt nach einer sachlichen und 


rechtlichen Prüfung in Anwendung der StVO und deren Verwaltungsvorschriften.  


Eine endgültige Entscheidung über den o. g. Antrag, auf der Grundlage der Änderungen zum § 45 Abs. 


9 StVO, kann daher erst mit Herausgabe des Erlasses erfolgen. Nach jetzigem Stand wird der 


grundhafte Ausbau der Langen Straße noch bis zum 01.12.2017 andauern, so dass davon auszugehen 


ist, dass bis zum Ende der Baumaßnahmen mit einer abschließenden Bearbeitung gerechnet werden 


kann.   


Darauf hinweisend, dass eine abschließende Bearbeitung aus den oben genannten Gründen momentan 


nicht möglich ist, würde nach Prüfung der Sach- und Rechtslage der Antrag nach jetzigem Kenntnistand 


aus folgenden Gründen abgelehnt werden müssen.   


Mit der Inbetriebnahme der Ortsumgehung B6n wurde die Lange Straße 2016 als Gemeindestraße 


eingestuft und ist als verkehrsbedeutende innerörtliche Strecke zu charakterisieren. Auch wenn sich die 


Verkehrsbelastung durch die Ortsumgehung verringert hat, bleibt die Lange Straße zumindest für 


ortskundige Verkehrsteilnehmer auch weiterhin von Verkehrsbedeutung.  


Eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h ist gemäß § 45 Abs. 9 Pkt. 6 (nach 


der Ersten Verordnung zur Änderung der StVO vom 14.12.2016) vor sozialen Einrichtungen wie 


Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern möglich.   







Soziale Einrichtungen  


 


In der Langen Straße sind momentan zwei Wohngruppen der St. Johannis GmbH und die 


Kinderbetreuung Pfiffikus ansässig, wobei sich die beiden Einrichtungen über die Lange Straße 


verteilen. In jeder dieser Einrichtungen werden jeweils fünf bis sechs Kinder betreut. Bezogen auf die 


Anzahl der zu betreuenden Kinder sind solche Einrichtungen nicht mit einer Kindertagesbetreuung wie 


in Kindertagesstätten gleichzustellen. Häufige Straßenquerungen durch zahlreiche Kinder 


(Spazierengehen von Kindergartengruppen) sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch das Bringen 


und Holen der Kinder sind hier nicht gegeben.    


Weiterhin befindet sich in der Langen Straße das Altenpflegeheim Lutzepark, vor dessen unmittelbarem 


Bereich die Geschwindigkeitsreduzierung gemäß § 45 Abs. 9 Pkt.6 StVO möglich wäre. Die Bewohner 


des Altenheimes sind beim Queren der Fahrbahn einem reduzierten Gefahrenpotential ausgesetzt, da 


infolge der gegebenen Einbahnstraßenregelung der Verkehr nur aus einer Richtung kommt. Gleichfalls 


wird der häufige Fall einer Querungsnotwendigkeit der Langen Straße durch die Heimbewohner nicht 


erkannt. Der südliche Gehweg ist für die älteren Menschen gefahrlos nutzbar und bietet die direkte 


Zuwegung in Richtung z. B. Stadtzentrum oder des Schlossparkes. Mit dem grundhaften 


Gehwegausbau wird eine ausreichende Breite sichergestellt, die ein Nebeneinanderlaufen von zwei 


Personen zulässt. Südlich des Altenpflegeheims schließt sich zusätzlich ein Wegesystem an, welches 


fernab von motorisiertem Verkehr Richtung Innenstadt führt.  


  


Verkehrsführung und Verkehrssicherheit  


Ein wesentliches Ziel der Straßenverkehrsplanung ist es, die Verkehrsströme auf leistungsfähigen 


Straßen zu bündeln und zügig abzuleiten, um so sensible Wohngebiete vom Autoverkehr zu entlasten. 


Aus diesem Grund muss darauf geachtet werden, dass die Hauptverkehrsstraßen, zu denen die Lange 


Straße gehört, leistungsfähig und attraktiv bleiben. Sinkt die Attraktivität der Hauptverkehrsstraßen, 


kommt es zu Schleichverkehr über Anliegerstraßen. Langsamfahrstrecken auf Vorfahrtsstraßen sollen 


deshalb nicht zu lang sein und auch nicht immer rund um die Uhr gelten. Darauf stellt die StVO ab, in 


dem sie die Abschnitte der Geschwindigkeitsreduzierung auf den unmittelbaren Bereich der 


Einrichtung begrenzt.   


  


Lärmbelastung  


  


Mit der StVO-Änderung wird das Ziel verfolgt, für schwächere Verkehrsteilnehmer (insbesondere Kinder 


und Senioren) eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erzielen. Dazu ist zu bemerken, dass sich 


allein aus der Reduzierung der Verkehrsbelastung infolge veränderter Verkehrsströme mit 


Inbetriebnahme der Ortsumfahrung B6n eine höhere Verkehrssicherheit sowie geringere Lärm- und 


Schadstoffbelastungen im Bereich der Langen Straße ergeben.   


  


Entsprechend der Prognose 2020 des Verkehrsentwicklungsplans beträgt die Entlastung ca. 1400 Kfz/d. 


Die Lange Straße bleibt auch nach dem Ausbau eine Einbahnstraße. Durch den Einrichtungsverkehr 


liegen grundsätzlich geringere Verkehrsbelastungen vor als bspw. in der sich anschließenden 


Bernburger Straße bzw. Leopoldstraße.   


  


Mit einer Verkehrsbelastung weit unter 8200 Kfz/d (= ca. 3 Millionen Kfz/a) fiel die Lange Straße auch 


nicht unter die kartierungspflichtigen Hauptverkehrsstraßen, die 2012 als erste Grundlage für die 


Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Umgebungslärm aufgestellt wurden. 


Gesundheitsrelevante Lärmpegelüberschreitungen sind für die Lange Straße somit auszuschließen. Es 


sei darauf hingewiesen, dass mit einer Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h lediglich 2-3 


dB Lärmreduktion erzielt werden, eine Größenordnung, die vom menschlichen Gehör nicht 


wahrgenommen wird.   


  


§ 45 Abs. 9 Pkt.6 StVO dient nicht der Lärmreduzierung sondern der Erhöhung der Verkehrssicherheit. 


Die baulichen Gegebenheiten erfordern keine Geschwindigkeitsreduzierung. Eine Erhöhung der 


Verkehrssicherheit ist ebenfalls nicht erkennbar. 







Fazit: Die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h kann seitens der 


Straßenverkehrsbehörde an dieser Stelle gemäß der benannten Gründe derzeit nicht rechtmäßig 


erfolgen.  





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1-Stellungnahme der Verwaltung.pdf






Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 Verfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt.pdf


